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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuches sind

1. der Arbeiter Mons Svensson, 24 Jahre alt, aus Oestrawarm in Schweden, nach erfolgtergerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß der Königlich preußischen Re-
gierung zu Schleswig vom 22. Dezember d. Js.,

2. der Arbeiter Valore Mottiglia, 52 Jahre alt, gebürtig aus Musone, Gemeinde Morsano,Provinz Udine in Venetien, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und

Bettelns, durch Beschluß der Königlich preußischen Landdrostei zu Stade vom 26. No-
vember d. Js.,

3. .der Schneider Georg Seidl, 26 Jahre alt, gebürtig aus Stallung (Bezirks-Hauptmannschaft

Taus in Böhmen), nach erfolgter  gerlchtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns,
durch Beschluß des Königlich bayerischen Bezirks-Amtes zu Kötzting vom 28. Oktoberd. Js.,

4. der Grundarbeiter Joseph Dubols, 31 Jahre alt, geboren zu Ugleville (Frankreich),

5. der Arbeiter Franz Matthieu, 36 Jahre alt, geboren zu Pont-à-Mousson (Mosel- undMeurthe-Departement in Frankreich
der Schlosser Vickor Magny, men am 10. April 1843 zu La Queue en Brie (Departe-

ment Seine et Oise in Frankreich),
1
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7. der Peler Hummer, geboren am 8. November 1808 zu Luxemburg,

zu 4—7 nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens;

 8. die Eugenie Wervatte, 22 Jahre alt, gebürlig aus Cherbourg (Frankreich),
9. die Marie Adelalde Verton, geboren am 5. Januar 1852 zu Cernay en Dormols (Departe--

ment Marne in Frankreich),

zu 8—9 nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen gewerbsmäßiger Unzucht,

10. die Anna Berthaud, geboren am 13. November 1846 zu Diion (Frankreich),

nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und gewerbsmäßiger Unzucht,
durch Beschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom 20. Dezember d. Js.                                    aus dem Reichsgebiete ausgewiesen worden.

2. Finanz-Wesen. Nachweisung                                                  der Einnahmen an Zöllen und gemeinschaftlichen Steuern, sowie anderer Einnahmen im Deutschen Reiche

für die Zeit vom 1. Januar bis zum Schlusse des Monats November 1873.

Die Soll-Ein-
nahme beträgt  Bonifikationen Einnahme Differenz

Bezeichnung vom Beginn  in demselben zwlschen den
des Jahres auf gemeln- Bleiben Zeitraume Spalten 4

der bis zum schaftliche des Vorjahres. und 5.
Schlusse des

Einnahmen. obengenannten Rechnung. (Svpalte 4.) + mehr.
Monats. — weniger.

Tdlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr.

1.  2. 3. 4. 5. 6.

Eingangs und Ausgangszoll  41,085,543 25,013  41,060,530 36,637,162  +4,423,368

Rübenzuckersteuer 11,032,046 1,003,889 10,028,157 81,132,689 +1,895,468
Salzsteuer  9,760,867 1,856 9,759,011 9,742,743 +16,268

Tabackssleuer 216,566  68,915 147,651 179,559  -31,908

Branntweinsteuer   13,006,043  2,492,073  10,51970 10, 408,468  + 105,502

Uebergangsabgaben von Branntwein  31,375 — 31,375 12,555 +18,820
Brausteuer  4,863,101  23,351. 4,839,750. 4,124,208  +716,542

Uebergangsabgaben von Bier  256,274 — 256,274 203,484 +52,780

Wechselstempelsteuer  2,403,623 — 2,403,623  2,163,088  +240,535

Post- und Zeitungsverwaltung — — 27,735,02826,414, 162 +1,320,866

Telegraphenverwaltung  — — 3,559,442  3,338,162  +221,280

Reichs-Elsenbahn-Verwaltung — — 8,018,383  7,115,316  +903,067



3. Münz-Wesen.

Uebersicht
der in den deutschen Münzstätten bis zum 20. Dezember 1873

stattgehabten Ausprägungen von Reichsmnzen

In der Woche   Goldmünzen. Silbermünzen. Nickelmüzen. Kupfermünzen.
vom 14. bis

 20 Dezember 1873  20 10 1 20  10 2 1

sind geprägt  Mark- Mark- Mark- Pfennig-  Pfennig- Pfennig-
worden: siücke. stücke. stücke. stücke. stücke. stücke. stücke.

 Mark. Mark. Mark. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

U — .

a) in Berlin  — 397,950  214,748 — ---20,80230  1,768 90 — —
b) in Hannover. — 560,240 45,612  45,540   --- 3,719  70 2,383  90 — —
c) in Frankfurt. — 856,510  ---  20,000  — 9,950 50 — — — —

d) in München — — 114,972 52,603 40 7,970 90 — — — —

e) in Dresden.— —  — —  — —  —  —
f) in Stuttgart. —- — 67,468 27,011  20 12,53850 — — — —

g) in Karlsruhe — — --- 27,000— 15,000  —  —  —  —

h) in Darmstadt  — —  — — – — —          
---    1,814,700 442,700  172,154 60 69.981 90  4,152  80  ---  ---

Vorher waren geprägt 818,879,420 192,665,460 391,811   877,433  40 194,278 20 17,211  90 1,844 30
Gesamt-
 Ausprägung 818,879,420   194,480,160  834,511 1,049, 588 — 264,260 10 21,364 70 1,844 30

1,013,359,580 Mark. 1,884,099 Mark. · 23,209  Mark.

4. Zoll- und Steuer-Wesen.

Das Königlich sächsische Hauptsteueramt Rlesa wird vom 1. dieses Monatsabinein dem Haupt-
steueramte Meißen untergeordnetes Untersteueramt umgewandelt und demselben ein beschränktes Nlederlagsrecht
im Sinne von §. 105 des Vereinszollgesetzes, sowie die Befugniß

zu unbeschränkter Ausfertigung und Erledigung von Begleitscheinen, Uebergangsscheinen und
von Versandscheinen über vereinsländisches Fleischwerk,

zu Ausfertigung und Erledigung von Begleitscheinen über vereinsländisches Salz und

zu Genehmigung von Aus- und Umladungen der auf den Eisenbahnen unter Wagenverschluß
beförderten Güter (§. 65 des Vereins-Zollgesetzes)

beigelegt werden.

1*
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 Bergel
der in Elsaß-Lothringen vorhandenen Aemter, welche zur Ausfertigung v.

Zur Ausfertigung von Begleitscheinen I. und II. über vereinsländisches Salz find befugt:

Zollvereins-Staaten.
Bezeichnung. Ort Bemerkungen.

1. 2. 3. 4.

Elsaß-Lothringen. Hauptzollamt 1 Diedenhofen.Nebenzollamt I. 2 Fontoy.
Hauptzollamt 3 Metz.
Nebenzollamt I. 4 Novéant.

do. 5 Amanvillers.
Hauptzollamt 6 Vic.

Nebenzollamt I. 7 Lagarde.
do. 8 Chambrey

Steueramt 9 Dieuze.

Steueramt. 10 Moyenvic.do. 11 Saleaux.

Hauptzollamt 12 Saarburg.
Nebenzollamt I. 13 Avricourt.

Hauptzollamt 14 Schirmeck.
Nebenzollamt I. 15 Markirch.

Hauptzollamt 16 Münster.
Nebenzollamt I. 17 Diedolshausen.

do. 18 Urbay.
do. 19 Niedersulzbach.

Steueramt 20 Gebweiler.

do. 21 Thann.
Hauptzollamt 22 Altkirch.

Nebenzollamt I. 23 Altmünsterol.
do. 24 St. Ludwig.

Hauptsteueramt 25 Mülhausen.

do. 26 Schlettstadt.Steueramt 27 Colmar.
Hauptsteueramt 28 Straßburg.

do. 29 Hagenau.
do. 30 Saargemünd.

Salzsteueramt 31 Saaralbe.
do. 32 Salzbronn.
do. 33 Harras.



— 5 —

 16

Zur  Erledigung von Begleitscheinen über vereinsländisches Salz befugt sind.

Zur Erledigung von Begleitscheinen über vereinsländisches Salz sind befugt:

a) zur Erledigung von Begleitscheinen I. und II. b) nur zur Erledigung. von Beglett-
 scheinen II.

 Bemerkungen.

l

Bezeichnung. Ort. Bezeichnung. Ort.

i

5. 6.  7. 8. 9.

Hauptzollamt 1 Diedenhofen.
Nebenzollamt I. 2 Fontoy.

Hauptzollamt 3 Metz. r
Nebenzollamt I. 4 Novéant.

do. 5 Amanvillers.
Hauptzollamt 6 Vic.

Nebenzollamt I. 7 Lagarde.
bo.  8 Chambrey

Steueramt 9 Dieuze.
Salzsteueramt 10 Moyenvic.bo.   11 Saleaux.

Hauptzollamt 12 Saarburg
Nebenzollamt I. 13 Avricourt.

Hauptzollamt 14 Schirmeck.
Nebenzollamt I. 15 Markirch.

Hauptzollamt 16 Münster.
Nebenzollamt I. 17 Didolshausen.

do. 18 Urbay.
do. 19 Niedersulzbach.

Steueramt 20 Gebweiler.
bo. 21 Thann.

 Hauptzollamt 22 Altkirch.
Nebenzollamt I. 23 Altmünsterol.

 bo. 24 St Ludwig.Hauptsteueramt 25 Mühlhausen.
 bo. 26 Schlettstadt.

Steueramt 27 Colmar.
Hauptsteueramt 28 Straßburg.

bo. 29 Hagenau.
bo. 30 Saargemünd.

Salzsteueramt 31 Saaralbe.
bo. 32 Salzbronn.

 bo. 33 Harras.



Uebersicht
der

in Elsaß-Lothriugen zur Erhebung von Uebergangsabgaben sowie zur Ausfertigung und Erledigung
von Uebergangsscheinen ermächtigten Zoll= und Steuerstellen.

Amtsstellen,Der mit unbeschränkten Befugnissen zur
welche nur zur Erhebung von Ueber-  Erhebung von Uebergangsabgaben, so-

       gangsabgaben und zur Ausfertigung Vemer-
 Staaten Direktion- wie zur  Ausfertigung und Erledigung und Erledigung von Uebergangs-
 von Uebergangsscheinen versehenen scheinen fur Bier, Wein und Obst-

Behörden; Haupt-
Amtsstellen. wein ermächtigt sind.

Amts-Bezirke. Befugnisse.

Bezeichnung. Ort. Bezeichnung.“ Ort.

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7.

Elsaß-Lothringen.

DirektionderZölle
und indirekten

Steuern zu Straß-

burg.
Hauptamtsbezirk

1 Diedenhofen. 1 Hauptzollamt Diedenhofen. 1 Nebenzollamt Audun-le-Tiche.
2 NebenzollamtI.Fontoy. 2 do. Aumetz.
3 Steueramt Hayange. 3 do. Moyeuvre-Grande

4 do. Neuschef.
5 do. St. Marie-aux-

Chenes.
6 Steueramt Bolchen.
7 do. Busendorf.
8 do. Kattenhofen.
9 do. Maizleres-les-Metz

10 do. Metzerwiese.
11 do. Sierck.
12 Uebergangs-

steuerstelle Apach.
13 do. Ewringen
14 do. Gerstlingen.
15 do. Kreuzwald.
16 do. Neunkirchen.
17 do. Niederkontz.
18 do, Schrecklingen.
19 do. Tromborn
20 do. Waldwiese

 2 Metz. 4 Hauptzollamt Metz. 21 NebenzollamtI.Lalobe.

5 Nebenzollamt I.  Amanvillers. 22 do. II. Cheminot.6 do. Novéant. 23 do. Gorze.



 Der mit unbeschränkten Befugnissen zur   Amtsstellen,
     Zollvereine Erhebung von Uebergangsabgaben, so- welche nur zur Erhebung von Über- Bemer-

         wie zur Ausfertigung und Erledigung
gangsabgaben und zur Ausfertigung  Staalen: Direktiv-    wie zur Ausfertigung       und Erledigung von Uebergangs- kungen über
 Behörden; Haupt von   Uebergangsscheinen versehenen scheinen für Bier, Wein und Obst, besondere
  Amtssiellen. wein ermächtigt sind. .

Amts-Bezirke. Befugnisse.

Bezelchnung. Ort. Bezeichnung. Ort.

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7.

2 Metz. 6 Nebenzollamt I. Novcant. 24 NebenzollamtIIMalmaison.
  25 do. St. Jure.
 26 do. Vionville.

27 Steueramt Ars a. d. Mosel.

 28 do. Courcelles-Chaussy
 29 do. Verny.

3 Vic. 7 Hauptzollamt Vic. 30 Nebenzollamt I. Chambrey.

8 Steueramt Dienze. 31 do. Lagarde.
 32 do. II. Aulnois.

33 do. Chambrey.
 34 do. Manhoué.

35 do. Moyenvic.
 36 Steueramt Albesdorf.

37 do. Delme. "
4Saarburg. 9 Hauptzollamt Saarburg. 38 NebenzollamtI.Lafrimbolle.

10 NebenzollamtI.Avricourt. 39 do. II. Richeval.
40 Steueramt Lörchingen.

41 do. Pfalzburg, 42 do. Zabern.

5 Schirmeck. 11 Hauptzollamt Schirmeck. 43 Nebenzollamt I. Saales.
12 NebenzollamtI.Markirch. 44 do. II. Champenay.
13 Steueramt Molsheim. 45 do. Grande-Fontaine.
 46 do. Urbis.
 47 Steueramt Wasselnheim.
 48 do. Weiler.

6 Münster. 14 Hauptzollamt Münster. 49 Nebenzollamt I. Le Bonhomme
 (Diedolshausen).

15 Steueramt Gebweiler. 50 do. Masmünster.
 51 do. Niedersulzbach.

52 do.  Urbis.
53. do. II. Krüt.
54 Steueramt St. Amarin

 55 do. Rufach.
56 do. Sennheim
 57 do. Thann.

7 Altkirch. 16 Hauptzollamt. Altkirch. 58 NebenzollamtI.Hüningen.
17 NebenzollamtI.Altmünsterol. 59 do. Ottendorf.

18 do. St. Ludwig. 60 do. II. Burgfelden.



Der mit unbeschränkten Befugnissen zur Amtstellen,
 Erhebung von Uebergangsabgaben, so- welche nur zur Erhebung von Ueber-

Zollvereinte wie zur Ausfertigung und  Erledigung  gangsabgaben und zur Ausfertigung Bemer-
 Staaten; Direktiv- von Uebergangsscheinen  versehenen  und Erledigung von Uebergangs- kungen über
    scheinen für Bier, Wein und Obst-
   bsondere

 Amts-Bezirke. Befugnisse.

Bezeichnung. Ort. Bezeichnung. Ort.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7  Altkirch. 19 Uebergangs- Hüningen. 61 Nebenzollamt II. Hegenheim.
 steuerstelle

62 do. Kiffis.
 63 do. Linsdorf

64 do. Lützel.
 65 do. Menglatt.

66 do. Niederhagenthal.
67 do. Niedersept.

 68 do. Pfetterhausen.

 69 do. Schaffnatt am
   Weiher.

70 Steueramt Dammerkirch.
71 do. Hirsingen.
72 do. Pfirt.

8 Mülhausen. 20 Hauptsteueramt Mülhausen. 73 do. Dornach. Zu Nr. 73:  Die
21 Steueramt Enfisheim. 74 do. Sierenz. Verwaltung des

22 do. Habsheim. 75 Uebergangs- Niffer. SteueramtsDornach ist der 
steuerstelle Revisionsstelle des Haupt-

23 Uebergangs- Eichwald. steueramts

steuerstelle Mühlhausen in Dornach
9 Schlettstadt. 24 Hauptsteueramt Schlettstadt. 76- Steueramt Barr. übertragen.

25 Steueramt Benfeld. 77 do. Markolsheim.
26 do. Colmar. 78 do. Neubreisach.
27 do. Kaysersberg. 79 do. Oberehnheim.
28 Uebergangs- Gerstheim. 80 do. Rappoltsweiler.

steuerstelle
29 do. Markolsheim. 81 Uebergangs- Rambsheim.
30. do.  Neubreisach. steuerstelle
31 do. Rheinau.

32 do. Schönau.
10 Straßburg. 33 Hauptsteueramt Straßburg. 82 Steueramt Jllkirch.

34 Übergangs- do. (Rheinbrücke) 83 do. Schiltigheim.steuerstelle

11 Hagenau. 35 Hauptsteueramt Hagenau. 84 do. Brumath.
36 Steueramt Bischweiler. 85 do. Buchsweiler.
37 do. Selz. 86 do. Hochfelden.
38 do. Weißenburg. 87 do. Nlederbronn.
39 Uebergangs- am Landauer Thor  88 do. Sulz u. W.

steuerstelle vor Weißenburg.



 Der mit unbeschränkten Befugnissen zur  Amtstellen,
 Erhebung von Uebergangsabgaben, so- welche nur zur Erhebung von Ueber-

 Zollvereinte wie zur Ausfertigung  und  Erledigung gangsabgaben und zur Aussertigung Bermer-
 Staaten; Direktiv- von Uebergangsscheinen versehen gung   und Erledigung von Uebergangs- kungen über
 Behörden, Haupt-    scheinen für Bler, Wein und Obst- besondere
  Amtsstellen. weln ermächtigt sind.

Amts-Bezirke  Befugnisse.

Bezeichnung. Ort. Bezeichnung. Ort.

1. 2. 3.  4.  5.  6. 7.

11. Hagenau 39 Übergangs- am Landauer Thor 89 Steueramt Wörh.
 steuerstelle vor Weißenburg.
  90 Uebergangs- Weinheim.

 steuerstelle
91 do. Drusenheim.
92 do. Fort-Louis.
93 do. Gambsheim.

94 do. Lauterburg.
95 do. Lenbachs.

96 do. Offendorf.
97 do. Weiler.

12 Saargemünd. 40 Hauptsteueramt Saargemünd. 98 Steueramt Bitsch.
 41 Steueramt Forbach. 99 do. Falkenberg.

42 Uebergangs- Vliesbrücken. 100 do. Mörchingen.
steuerstelle

101 do. Püttlingen.
 102 do. Rohrbach.
 103 do. Saar-Union.
 104 do. St. Avold.

 105 Uebergangs- steuerstelle Frauenberg.
106 do. Großblittersdorf.

  107 do. Schweyen.
 108 do. Walschbronn.

 109   do. Wolmünster.

5. Marine und Schiffahrt.

Am 5. d. Mts. wird in Elsfleth eine Seeschiffer-Prüfung für kleine Fahrt beginnen.
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6. Post-Wesen.

Ermäßigung des luxemburgischen Gewichtportos für Packetsendungen.

Vom 1. Januar 1874 ab beträgt das luxemburgische Gewichtporto für Packete ohne und mit Werthangabe
nach und aus Luxemburg 3/5 Sgr. pro Kllogramm, als Minimum 2 Sgr., anstatt-wie bisher 1/2 Sgr.
pro Kilogramm, Minimum 2 Sgr. Die Beträge werden auf halbe Silbergroschen aufwärts abgerundet.
Die Porto-Ermäßigung findet Anwendung auf die Packetsendungen nach und aus Deutschland, ferner auf die
im Transit durch Deutschland beförderten Packetsendungen nach und aus Dänemark, Schweden, Norwegen,
Rußland etc. Dagegen wird für Packetsendungen im Verkehr zwischen Oesterreich-Ungarn und Luxemburg
der seitherige luxemburgische Tarif beibehalten.

Durch die vorbezeichnete ermäßigte Taxe sind die Sendungen bis zum Bestimmungsorte frankirt. Die

besondere Transportgebühr, welche außer dem Porto etc. von der luxemburgischen Postverwaltung bisher für
Packetsendungen nach und aus solchen luxemburgischen Orten erhoben worden ist, welche nicht an der Eisen-
bahn belegen sind, kommt vom 1. Januar 1874 ab in Wegfall.

Berlin, den 20. Dezember 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

Einrichtung einer Kaiserlichen Ober-Postdirektion in Bremen und anderweite Abgrenzung des Ober

Postdirektions-Bezirks Hannover.
Durch Allerhöchsten Erlaß vom 4. Dezember ist die Einrichtung einer Kaiserlichen Ober-Post-
direktion in Bremen zum 1. Januar 1874 angeordnet worden.

Dem Bezirk der neuen Ober-Postdirektion werden außer dem bisherigen Ober-Postamtsbezirk Bremen

die nachsteßend *) aufgeführten, gegenwärtig zu dem Ober-Postdirektions-Bezirke Hannover gehörigen Post-
anstalten zugetheilt.

Vom gleichen Termine ab tritt das bisherige Ober-Postamt in Bremen außer Wirksamkeit. Zur
Wahrnehmung des von demselben bisher besorgten Postbetriebes wird ein besonderes Postamt eingerichtet.

Berlin, den 20. Dezember 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

 *) A. Postämter: Geestemünde, Verden in Hannover.

B. Postverwaltungen: Bremervörde, Diepholz, Hoya.

C. Postexpeditionen: Achim, Barnstorf, Bassum, Bederkesa, Blumenthal, Brinlum, Diepenau, Dörverden, Dorum,

Farge Hagen im Bremischen, Hemellingen, Langwedel, Lehe in Hannover, Lemförde, Lesum, Liebenau in Hannover,
Lilienthal, Loxstedt, Osterholz- Scharmbeck, Ottersberg in Hannover, Rotenburg in Hannover, Scheessel, Stolzenau,

Stotel Stubben In Hannover, Sulingen, Syke, Thedinghausen, Twistringen, Uchle, Vilsen, Visselhövede, Wagen-
feld, Zeven.

D. Postagenturen: Aschwarden, Barenburg, Beverstedt, Borstel, Bramstedt bel Stubben, Bruchhausen, Bücken,
Drebber, Ehrenburg, Gnarrenburg, Hambergen, Harpstedt, Kirchdors in Hannover, Kirchweyhe, Martfeld, Meyen-
burg in Hannover, Midsum, Nenndorf bei Stolzenau, Renbruchhausen, Reuenwalde, Ritterhude, Sanct Magnus,
Sandtstedt, Schwarme, Selfingen, Sittensen, Steyerberg, Wilstedt in Hannover, Worpswede, Wremen.
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Abänderungen des Post-Reglements vom 30. November 1871.

Das zu dem Gesetze über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 er-

lassene Reglement vom 30. November 1871 hat auf Anordnung des Fürsten Reichskanzlers
folgende Abänderungen erhalten:

1. Im §. 3. Die „Außenseite“ der Postsendungen betreffend, erhält der letzte Satz
unter I. folgende Fassung:

Wegen der weiter zulässigen Angaben bei Post- Packetadressen, Postkarten, Waaren-
proben und Postanweisungen siehe §§. 4. 14., 16. und 18.

2. Der §. 4. erhält folgende Fassung:

I. Jeder Packetsendung muß eine Begleitadresse (Post-Packetadresse) in der von der
Postverwaltung vorgeschriebenen Form beigegeben sein.

II. Formulare zu Post-Packetadressen können bei allen Postanstalten bezogen werden.

III. Formulare, welche das Publikum auf eigene Kosten sich herstellen läßt, müssen
in Größe, Farbe, Format, Stärke und Steifheit des Papiers, sowie im Vordruck mit den von
der Post gelieferten Formularen genau übereinstimmen.

IV. Wegen Ausfüllung des Formulars find die auf demselben vorgedruckten „Be-

merkungenüber den Gebrauch der Post-Packetadressen“ zu beachten.
V. Der Kupon der Post-Packetadresse kann vom Absender zu schriftlichen oder ge-

druckten etc. benutzt und vom Empfänger abgetrennt werden.

VI. Die Post-Packetadresse muß bei der Aushändigung des Packets an die Post-
anstalt bez. an den bestellenden Boten zurückgegeben werden.

3. Der §. 5., „Erfordernisse eines Begleitbriefes“ betreffend, fällt fort.

4. Der §. 6. erhält folgende Fassung:

I. Zu einer Begleitadresse können zwar mehrere Packete gehören, jedoch nicht zugleich
Packete mit und solche ohne Werthangabe.

II. Gehören mehrere Packete mit Werthangabe zu einer Adresse, so muß auf der-

selben der Werth eines jeden Packets besonders angegeben sein.

5. Im §. 7., „Bezeichnung“ betreffend, erhält der Absatz I. folgende Fassung:

I. Die Bezeichnung (Signatur) eines Packets muß die wesentlichen Angaben der

Adresse enthalten, so daß nöthigenfalls das Packet auch ohne die Begleitadresse bestelltwerden kann

6. Im §. 8., „Werthangabe“ betreffend, erhält der Absatz I. folgende Fassung:

I. Wenn der Werth einer Sendung angegeben werden soll, so muß derselbe bei
Brlefen auf der Adresse, und bei anderen Sendungen sowohl auf der Begleitadresse, als auf
dem dazu gehörigen Packete bei der Signatur, ersichtlich gemacht werden.

7. Im § 14., "Postkarten" betreffend, erhält der letzte Satz im Absatz I.folgende Fassung:
Die Formulare können auch zu Signaturen für Packete verwendet werden.

8. Im §. 17., Rekommandirte Sendungen“ betreffend, erhält Absatz I. fol-gende Fassung:
I. Briefe, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, sowie Packets ohne Werth-

angabe können unter Rekommandation abgesandt werden und müssen in diesemFallevon dem
Absender mit der Bezeichnung „Rekommandirt“ versehen werden; bei Packeten ohne Werth-

2*
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angabe muß diese Bezelchnung auf der Begleltadresse und auf dem Packete angegeben sein.
Die Wirkung der Rekommandation in Bezug auf die Garantie erstreckt sich in diesem Falle.
stets nur auf das Packet und nicht zugleich auch auf die Begleitadresse.

9. Im §. 20., die „Postvorschußsendungen“ betreffend, erhält der Absatz III.
folgende Fassung:

III. Sendungen, auf welchen ein Postvorschuß haftet, müssen auf der Adresse den
Vorschußbetrag mit den Worten: „

„Vorschuß von
sowie den Namen und die Wohnung des Absenders enthalten. Die Angabe des Vorschuß-
betrages hat in der Regel in der Thalerwährung zu erfolgen, kann jedoch auch in Gulden
stattfinden, wo diese Währung landesüblich ist. Die Thaler- oder Guldensumme muß in
Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein.

10. In demselben Paragraphen erhalten die beiden letzten Sätze im Absatz VI.
folgende Fassung:

Eine Vorschußsendung muß spätestens 7 Tage nach dem Eingange der Postanstalt
am Aufgabeorte zurückgesandt werden, wenn sie innerhalb dieser Frist nicht eingelöst wird.
Dieses gilt auch von Vorschußsendungen mit dem Vermerk „poste restante“.

11. Im §. 21., die „Postmandate“ betreffend, tritt am Schluß des Absatz XIV.
folgender Passus hinzu:

Wünscht der Absender, daß die Weitersendung an eine zur Aufnahme des Wechsel-
protestes befugte Person geschieht, so genügt der Vermerk: „Sofort zum Protest“, ohne daß

es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedarf. Mit der Weitergabe des Post-
mandats und dessen Anlagen an den betreffenden Notar, Gerichtsvollzieher etc. ist die
Obliegenheit der Postverwaltung erfüllt. Die Protestkosten hat der Absender unmittelbar an
den Erheber des Protestes zu entrichten.

12. In demselben Paragraphen treten am Schlusse als Absätze XVI. und XVII.
hinzu:

XVI. Den Absendern von Postmandaten ist gestattet, auf der Adreßseite des Mandat-
formulars das Datum desjenigen Tages anzugeben, an welchem die Einziehung des Betrages.
von dem Adressaten erfolgen soll. Für die Bestimmungs-Postanstalt ist dann dieser Termin
bezüglich der Vorzeigung des Postmandats bei dem Adressaten maßgebend.

XVII. Dem Belieben der Absender bleibt es ferner überlassen, dem Postmandate

gleich das ausgefallte Postanweisungs- Formular behufs Uebermittelung des eingezogenen
Betrages an ihre Adresse beizufügen. In der Postanweisung darf solchen Falls nur derjenige
Betrag der Forderung angegeben werden, welcher nach Abzug der Postanweisungs- Gebühr.
übrig bleibt.

13. Im §. 22., „Durch Expressen  zu bestellende Sendungen“ betreffend, erhält

 der letzte Satz im Absatz III.  folgende Fassung:
Bei Briefen mit Werthangabe von mehr als 50 Thalern ober 87 1/2 Gulden erstreckt

sich die Verpflichtung der Postverwaltung zur erpressen Besteuerungen in die Wohnung  des
Adressaten nur auf den Ablieferungsschein, und bei allen Packetsendungen Im Gewichte  von

mehr als 5 Pfund nur auf die Begleitadresse bez. den etwaigen Ablieferungsscheins.

14. In daemselben Paragraphen erhält der erste Satz im Absatz V. folgene Fassung:

V. Auf Verlangen der Absender kann jedoch die expresse Bestellung von Postsendungen,
welche elner Postanstalt von weiterher zugehen und nach einem anderen Postorte gerichtetsind, stattfinden,

wenn die   Entfernung zwischen den beiden Postanstalten nicht über fünfzehn Kilometer beträgt.
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15. Im §. 30., „Zurückforderung von Postsendungen durch den Absender“ be-
treffend, erhält der Absatz VI. folgende Fassung:

Vl. Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird von der Postanstalt das Franko
bei Rückgabe des Kuverts bez. der Begleitadresse erstattet.

16. Im §. 33., den „Umfang der Verbindlichkeit der Postverwaltung in An-
sehung der Bestellung etc.“ betreffend, erhalten die Punkte 5) und 6) im

Absatz I. folgende Fassung:

5) auf Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten
6) auf Ablieferungsscheine (Post-Packetdressen) über Sendungen mit Werthangabe und

über rekommandirte Packete.

17. In demselben Paragraphen erhält der Absatz II folgende Fassung:

II. Soweit die Postverwaltung die Bestellung nicht übernimmt, müssen Briefe mit
Werthangabe, Packete mit Werthangabe, sowie rekommandirte Packete und ferner die Geld-
beträge auf Grund des Ablieferungsscheins (der Post-Packetadresse, der Postanweisung), ge-

wöhnliche Packete dagegen auf Grund der behändigten Begleitadresse, von der Post abgeholt

18. Im §. 35., „An wen die Bestellung geschehen muß“ betreffend, erhält
der erste Satz im Absatz III. folgende Fassung:

III. Wird der Adressat oder dessen nach den vorstehenden Bestimmungen legitimirter
Bevollmächtigter in seiner Wohnung nicht angetroffen, oder wird dem Brlefträger oder Boten
der Zutritt zu ihm nicht gestattet, so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, sowie der
Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten (§. 33. Absatz I.) bez. der Packete selbst

an elnen Haus- oder Komtoirbeamten, ein erwachsenes Familienglied oder sonstigen Angehö-
rigen oder an einen Dienstboten des Adressaten bez. des Bevollmächtigten desselben.

19. In demselben Paragraphen im Absatz IV. tritt hinter „4) Ablieferungsscheine
etc.“ als 5) hinzu:

5) Post-Packetadressen zu rekommandirten Packeten und zu Packeten mit Werthangabe
(5. 33. Absatz I.)

20. In demselben Paragraphen erhält Absatz V. folgende Fassung:

V. Dle Bestellung rekommandirter Sendungen darf nur gegen Empfangsbekenntniß
geschehen, und hat der Adressat bez. dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe den Ab-

lieferungsschein bez. die auf der Rückseite der Post-Packetadresse vorgedruckte Quittung zuunterschreiben.

21. In demselben Paragraphen erhält der Absatz VII. folgenden Zusatz:

Die an Kranke in öffentlichen Krankenanstalten gerichteten Postsendungen dürfen an
den Vorstand der Krankenanstalt behändigt werden, sofern dem Briefträger oder Boten der
Zutritt zu dem Kranken nach der Natur der Krankheit nicht gestattet werden kann.

22. Im §. 37, die „Berechtigung des Adressaten zur Abholung der Briefe etc.“
betreffend, erhalten die Absätze III. und V. folgende Fassung:

III. Insoweit die Postverwaltung die Bestellung von Packeten ohne Werthangabe,
oder von rekommandirten Packeten, oder von Sendungen mit Werthangabe, oder von baaren

Geldbeträgen zu Postanweisungen übernommen hat, sind bezüglich der Bestellung

a) die gewöhnlichen uud rekommandirten Packete, sowie die Packete mit Werthangabe
und die dazu gehörigen Begleitadressen, sowie etwaige Ablieferungsscheine,
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b) die Briefe mit Werthangabe nebst den dazu gehörigen Ablieferungsscheinen,

c) die Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Geldbeträgen

je als eine zusammengehörige Sendung anzusehen.

V. Bei rekommandirten Briefen und Briefen mit Ablieferungsschein, bei gewöhnlichen und rekommandirten Packeten, sowie bei Packeten mit  Werthangabe  zunächst nur die Begleitadresse bez. der

  etwaige Ablieferungsschein an den Ab-                     holer verabfolgt. Bei Postanweisungen wird zunächst
 nur die Postanweisung ohne den Betrag dem Abholer ausgehändigt.

23. In  §. 38 erhalten das Marginal sowie die Absätze I. bis III. folgende
Fassung:

I. Die Aushändigung     der gewöhnlichen Packete, soweit dieselben dem Adressaten nicht
   in die Wohnung bestellt werden, erfolgt während der Dienststunden in der Postanstalt an den-

jenigen,   welcher sich zur Abholung meldet und die zu dem Packete gehörige Begleitadresse
und der Ablieferungs- zurückgiebt.

   II. Rekommandirte Sendungen und Sendungen mit Werthangabe, ferner bei Post er-

 folgt, an denjenigen ausgehändigt, welcher der Postanstalt den mit dem Namen des Empfangs-

berechtigten unterschriebenen Ablieferungsschein, die quittirte Post-Packetadresse oder bez. die
unterschriebene Postanweisung überbringt und aushändigt.

IIII. Eine Untersuchung über die Aechtheit der Unterschrift und des etwa hinzuge-
fügten Siegels unter dem Ablieferungsscheine u. s. w., sowie eine weitere Prüfung der Legi-
timation desjenigen, welcher diesen Schein oder die Begleitadresse überbringt, liegt der Post-
anslalt nach  §. 49 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs nicht ob.

24. Im §. 40, die „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungs-
orte“ betreffend, erhält der Satz unter 4) im Absatz I folgende Fassung:

4) wenn es sich um eine Sendung mit Postvorschuß handelt, auch wenn sie mit
„Poste restante“ bezeichnet ist, und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage nach ihrer Ankunft
am Bestimmungsorte eingelöst wird; ·

25. In demselben Paragraphen erhalten die Absätze II. und IV. folgende
Fassung:

II. Bevor in dem Falle zu 1 eine mit einer Begleitadresse versehene Sendung des-
halb als unbestellbar angesehen wird, weil mehrere dem Adressaten gleichbenannte Personen
im Orte sich befinden, und der wirkliche Adressat nicht sicher zu unterscheiden ist, muß die Be-
gleitadresse nach dem Aufgabeorte zurückgesandt werden, um den Absender, wenn derselbe auf
Grund der Begleitadresse ermittelt werden kann, zur näheren Bezeichnung des Adressaten zu

veranlassen. ·-

In allen vorgedachten Fällen ist der Grund der Zurücksendung oder eintretendenfalls,
daß und weshalb die Veräußerung erfolgt sei, auf der Begleitadresse zu vermerken.

26. In demselben Paragraphen kommt Absatz VI. in Wegfall.

27. Im §. 41, die „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Aufgabeorte“
betreffend, erhält der Absatz IV. folgende Fassung:

IV. Wird der Absender ermittelt, verweigert aber die Annahme oder läßt
innerhalb 14 Tage nach Behändigung der Begleitadresse oder des Ablieferungsscheins oder der
Postanweisung die Sendung bez. den Geldbetrag nicht abholen, so können die Gegenstände
zum Besten der Postarmen- oder Unterstützungskasse verkauft werden.

28. Im §. 42, die „Entrichtung des Portos und der sonstigen Gebühren“ be-
treffend, erhalten die Absätze III. und VIII. folgende Fassung:
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III. Ist das Franko am Abgangsorte zu niedrig erhoben und berechnet worden, so
wird das tarifmäßige Ergänzungs-Porto vom Adressaten erhoben. Der Adressat kann in
solchem Falle, und wenn die Sendung nicht aus fremdem Postgebiete herrührt, die Ausfolgung

derselben ohne Portozahlung verlangen, insofern er den Absender namhaft macht und bez. dasKuvert oder eine Abschrift davon zurückzunehmen gestattet. Der fehlende Betrag wird alsdann
vom Absender eingezogen.

VIII. Hat der Adressat die Sendung angenommen, so ist er, sofern in Vorstehendem
nicht ein Anderes bestimmt ist, zur Entrichtung des Portos und der Gebühren verpflichtet, und
kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung nicht befreien. Die Staatsbehörden sind
jedoch befugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sendungen, die
Briefkuverts zu dem Zwecke an die Postanstalt zurückzugeben, das Porto von dem Absender
nachträglich einzuziehen, bez. bei Packeten die Postanstalt dieserhalb schriftlich zu requiriren.

29. Im §. 44, die „Estafettenbeförderung“ betreffend, erhält der Absatz XIV.
folgende Fassung:

XIV. Bei Estafetten nach Orten unter fünfzehn Kilometern erfolgt die Berechnung
der tarifmäßigen Gebühren nach denselben Grundsätzen, welche bezüglich der Extraposten etc.
nach Orten unter fünfzehn Kilometern im §. 59 vorgeschrieben sind.

30. In demselben Paragraphen erhält der erste Satz im Absatz XV. folgende
Fassung:

XV. Wünscht der Absender einer Estafette, welche nur bis zur nächsten Station oder
nach einem Orte geht, der ohne Pferdewechsel erreicht werden kann, die Rückbeförderung der
Antwort durch den Postillon, welcher die Estafette überbracht hat, so ist dieses zulässig, wenn
der Postillon den Rückritt innerhalb sechs Stunden nach seiner Ankunft antreten kann, und
zwischen der Ankunft und dem Rückritt mindestens eine Ruhezeit von der Dauer der einfachen
Beförderungsfrist gewährt wird.

31. In demselben Paragraphen kommen das Marginal unter g) und der zu dem-
selben gehörige Absatz XIX., die „Berechnung der Bruchmeilen und der
Bruchpfennige“ betreffend, in Wegfall.

32. Im §. 48., die „Grundsätze der Personengeld-Erhebung“ betreffend, erhält
der Absatz I. folgende Fassung:

1. Das Personengeld wird erhoben, entweder

a) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzulegenden Entfernung, unter An-
wendung des für den Kurs pro Kilometer angeordneten Satzes, oder

b) nach dem für einen bestimmten Kurs angeordneten Lofkalsatze.

33. In demselben Paragraphen erhält der Absatz IV. folgende Fassung:

IV. Für Plätze, welche bei einer Postanstalt zur Reise bis zu einem zwischen zwei
Stationen auf dem Kurse gelegenen Orte (Zwischenorte) genommen werden, kommt, gleichviel
ob sich in diesem Zwischenorte eine Postanstalt befindet oder nicht, das Personengeld nach der
wirklich zurückzulegenden Kilometerzahl, als Minimum jedoch der Betrag von 3 Sgr. bez.
11 Kr. zur Erhebung.

34. Im §. 53., das „Ueberfrachtporto und die Versicherungsgebühr“ betreffend,
erhält der Absatz II. folgende Fassung:

II. Für das Mehrgewicht des Reisegepäcks ist bei der Einlieferung Ueberfrachtporto
zu entrichten. Dasselbe beträgt, nach Maßgabe derjenigen Entfernung, welche der Personen-
geld-Erhebung zum Grunde gelegt wird, für jedes Kilogramm oder den überschießenden Theil
eines Kilogramms:
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1) bei Beförderungen bis 75 Kilometer  Sgr., als Minimum 2 Sgr.;

2) bei Beförderungen über 75 Kilometer 1 Sgr., als Minimum 5 Sgr.

35. Im §. 59., die „Zahlungssätze bei Extrapost- und Kurierbeförderungen“ be-
treffend, erhalten die Absätze I. und II. folgende Fassung:

I. An Vergütung für die Pferde ist pro Kilometer zu zahlen:

für ein Extrapostpferd 2 Spr.,
für ein Kurierpfere . 2 Spr.

II. Das Wagengeld beträgt ohneUnterschied der Gattung des Wagens ober Schlittens
pro Kllometer 1 Sgr.

36. In demselben Paragraphen erhalten die Absätze XIV., XV., XVI., XVIII.
und XXVII. folgende Fassung:

XIV. Das Postillonstrinkgeld beträgt ohne Unterschied der Bespannung für jeden
Postillon auf den Kilometer 1 Sgr.

XV. Unentgeltlich hergegebene Mehrbespannung kommt bei Berechnung des Chaussee-
geldes nicht in Betracht.

XVI. Extrapostreisende, die sich am Bestimmungsorte ihrer Reise nicht über sechs
Stunden aufhalten, haben, wenn sie mit den auf der Tourreise benutzten Pferden bez. Wagen

einer Station die Rückfahrt bis zu dieser Station bewirken wollen, und sich vor der Abfahrtdarüber erklären, für die Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Satzen unter a, b., c und
sich ergebenden Beträge zu entrichten, als Minlmum jedoch für die ganze Fahrt die Kosten
für eine Tourbeförderung von 15 Kilometern.

XVIII. Zwischen der Ankunft und dem Antritt der Rückfahrt muß den Pferden eine
Ruhezeit mindestens von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt werden.

XXVII. Begleicht ein im Orte befindlicher Reisender die bestellten Extrapostpferde
nicht, so hat derselbe, wenn dieAbbestellug vor der Anspannung erfolgt, keine Enschädigung,
wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbestellung bereits angespannt waren, den Betrag
des reglementsmäßigen Extrapost- etc., Wagen- und Trinkgeldes für fünf Kilometer, sowie die
ganze Wagenmeistergebühr als Entschädigung zu entrichten.

37. In demselben Paragraphen erhält der erste Satz im Absatz XXX. folgende
Fassung:

XXX. Für die Beförderung der Reisenden wird erhoben:

1) das reglementsmäßige Extrapost- etc., Wagen- und Trinkgeld,
a) wenn die Entfernung von einem Pferdewechsel zum andern mehr als 15 Kilo-

meter beträgt nach der wirklichen Entfernung,

b) wenn solche weniger als 15 Kilometer beträgt, nach dem Satze für 15 Kilometer,

2) die einfache Wagenmeistergebühr,welche von der Postanstalt am Stations-Abgangs-
orte der Extrapost zuberechnenist

38. demselben Paragraphen erhalten das Marginal unter n) und die Ab-
sätze XXXI., XXXII. und XXXIII.  folgende Fassung:

 XXXI. FExtraposten etc. XXXI.    nach Orten unter 15 Kilometern werden die Gebühren

 für eine Entfernung       von 15 Kilometern erhoben.
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XXXII. Wenn die Reise an einem Orte endigt, welcher nicht über 10 Kilometer
hinter oder seitwärts einer Station liegt, so hat der Reisende nicht nöthig, auf der letzten
Posistation die Pferde zu wechseln, vielmehr müssen ihm auf der vorletzten Station die Pferde

gleich bis zum Bestimmungsorte gegen Entrichtung der reglementsmäßigen Sätze für die wirk-
iche Entfernung, jedoch mindestens für 15 Kilometer, gegeben werden.

XXXIII. Geht die Fahrt von einer Station bez. von einem Eisenbahn-Haltepunkte
ab und über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer vom Abfahrtsorte entfernt

liegt, so kann über diese Station ohne Pferdewechsel ebenfalls gegen Entrichtung der reglements-
mäßigen Sätze für die wirkliche Entfernung, jedoch mindestens für 15 Kilometer, hinaus-
gefahren werden.

39. In demselben Paragraphen erhält das Mariginal unter p) und der dazu
gehörige Absatz XXXIV. folgende Fassung:

XXXIV. Wegen Umrechnung der Beträge an Extrapost- etc. Gebühren in den Ge-
bieten mit anderer, als der Thaler- und Silbergroschen-Währung gelten die Vorschriften im
§. 44. Absatz XXI.

40. Im §. 63. erhält der erste Satz im Absatz IV. folgende Fassung:

IV. Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 20 Kilometer, so darf der Postillon
ohne Verlangen des Reisenden unterwegs nicht anhalten.

In der Anlage zu §. 43 des Post-Reglements, Zusammenstellung der Tarifbestimmungen,
treten folgende Aenderungen ein:

41. Im §. VII. erhält der zweite Satz, das Porto für Vorschußsendungen be-
treffend, folgende Fassung:

An Porto für Vorschußsendungen sind zu erheben:

a) für Vorschußbriefe (Postkarten, Drucksachen und Waarenproben), ohne Unterschied
des Gewichts:

auf Entfernungen bis 10 geographische Meilen einschließlich2Sgr bez. 7 Kr.,
auf alle weiteren Entfernunen  4 Str. bez.  14 Kr.

Für unfrankirte Postvorschußbriefe wird ein Portozuschlag von 1 Sgr. bez. 3 Kr.
erhoben. Bei portopflichtigen Dienstsachen findet dieser Zuschlag nicht statt.

b) für Vorschußpackete das betreffende Porto für das Packet.

42. Im §. XIII. erhält der Absatz unter 1.b., das Expreßbestellgeld nach dem
Landbestellbezirke betreffend, folgende Fassung:

b) wenn die Bestellung im Landbestellbezirke der Postanstalt erfolgt, für jede Sendung
pro Kilometer 1 Sgr. bez. 3 Kr., im Ganzen jedoch nicht unter 4 Sgr. bez.
14 Kr. für jede Bestellung.

Die bei Berechnung des zu erhebenden Gesammtbetrages sich etwa ergebenden
Bruchkreuzer sind auf volle Kreuzer abzurunden.

43. Im §. XIV., die „Nachsendung“ betreffend, erhält der erste Satz folgende
Fassung:

p) Umrechnung
in die landesübllche

Münzwährung.
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Für nachzusendende Packete, für nachzusendende Briefe mit Werthangabe und für
nachzusendende Briefe mit Postvorschuß wird das Porto und bez. auch die Versicherungsgebühr
von Bestimmungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen; der Portozuschlag von 1 Sgr. wird

jedoch für die Nachsendung nicht erhoben.

44. Im §. XV., die „Rücksendung“ betreffend, erhält der erste Satz folgende
Fassung:

Für zurückzusendende Packete, für zurückzusendende Briefe mit Werthangabe und für
zurückzusendende Briefe mit Postvorschuß ist das Porto bez. auch die Versicherungsgebühr für
die Hin- und für die Rücksendung zu entrichten; der Portozuschlag von 1 Sgr. wird jedoch
für die Rücksendung nicht erhoben.

45. Im §. XIX., den „Verkauf von Formularen zu Postkarten etc. betreffend,“
 erhält das Marginal und der letzte Satz folgende Fassung:

 Formulare zu Post-Packetadressen, zu Postmandaten, sowie zu Post-Behändigungsscheinen
 können bei den Postanstalten zum Preise von  Sgr. für 5 Stück bezogen werden.

   Berlin, den 25. Dezember 1873.

 Kaiserliches General-Postamt.

7. Konsulat--Wesen.

Dem an Stelle des Herrn Fr. Aug. Hardt in Barmen zum Vize-Konsul der Vereinigten Staaten

von Amerika daselbst ernannten Herrn Ernst Greef ist Namens des Deutschen Reichs das Exequatur
ertheilt worden.

8. Personal-Veränderungenetc.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Verfassung des Deutschen Reichs ist nach Vernehmung
des Ausschusses des Bundesraths für Zoll- und Steuerwesen der derzeitige Vereinsbevollmächtigte in Königs-

berg i. Pr., Königlich bayerischer Oberzollrath Freiherr von Aufsetz, der Kaiserlichen Direktion der Zölle und
indirekten Steuern zu Straßburg i. E. als Vereinsbevollmächtigter vom 1. Jannar 1874 ab beigeordnet worden.

Berlin, Carl Heymann's Verlag: Inhaber: Otto Loewenstein. — Druck von F. Hoffschläger in Berlin.
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